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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 743/2000 DER KOMMISSION
vom 10. April 2000

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der Kommission
vom 21. Dezember 1994 mit Durchführungsbestimmungen
zur Einfuhrregelung für Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1498/98 (2), insbesondere auf
Artikel 4 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der
Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien
sind in der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in

ihrem Anhang angeführten Erzeugnisse und Zeiträume
festgelegt.

(2) In Anwendung der genannten Kriterien sind die im
Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 genannten
pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 11. April 2000 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 10. April 2000

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 337 vom 24.12.1994, S. 66.
(2) ABl. L 198 vom 15.7.1998, S. 4.
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 10. April 2000 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die
Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler
Einfuhrpreis

0702 00 00 052 118,5
204 125,9
624 190,1
999 144,8

0707 00 05 052 113,0
068 107,2
628 146,6
999 122,3

0709 90 70 052 76,8
204 34,6
999 55,7

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50 052 54,1
204 38,6
212 56,4
220 33,7
624 50,1
999 46,6

0805 30 10 052 35,3
999 35,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 388 97,2
400 88,7
404 88,9
508 82,1
512 88,9
528 86,9
720 79,4
804 102,8
999 89,4

0808 20 50 388 70,5
400 65,5
512 70,1
528 75,4
720 107,7
999 77,8

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2543/1999 der Kommission (ABl. L 307 vom 2.12.1999,
S. 46). Der Code „999“ steht für „Verschiedenes“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 744/2000 DER KOMMISSION
vom 10. April 2000

zur Berichtigung der Verordnung (EWG) Nr. 32/82 zur Festlegung der Bedingungen für die Gewäh-
rung von Sondererstattungen bei der Ausfuhr von Rindfleisch

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1254/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für
Rindfleisch (1), insbesondere auf Artikel 33 Absatz 12,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EWG) Nr. 32/82 der Kommission (2),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2326/
97 (3), legt die Bedingungen fest, unter denen bei der
Ausfuhr von Rindfleischerzeugnissen Sondererstattungen
gewährt werden.

(2) Anläßlich der letzten Änderung der Verordnung (EWG)
Nr. 32/82 durch die Verordnung (EG) Nr. 2326/97
wurde irrtümlicherweise der letzte Satz von Artikel 2
Absatz 2 zweiter Unterabsatz gestrichen. Dieser Satz
sollte deshalb mit Wirkung vom 3. Dezember 1997,
dem Tag des Inkrafttretens der Verordnung (EG) Nr.
2326/97, wieder eingefügt werden.

(3) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Rindfleisch —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

In Artikel 2 Absatz 2 zweiter Unterabsatz der Verordnung
(EWG) Nr. 32/82 wird der nachstehende Satz angefügt:

„Die zuständigen Behörden können jedoch die Verpackung
des Erzeugnisses zulassen, sofern die in Artikel 3 Unterab-
satz 2 genannte Kennzeichnung ständig sichtbar bleibt.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt mit Wirkung vom 3. Dezember 1997.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 10. April 2000

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 21.
(2) ABl. L 4 vom 8.1.1982, S. 11.
(3) ABl. L 323 vom 26.11.1997, S. 1.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 745/2000 DER KOMMISSION
vom 10. April 2000

zur Abweichung von der Verordnung (EG) Nr. 2316/1999 mit Durchführungsbestimmungen zur
Verordnung (EG) Nr. 1251/1999 des Rates hinsichtlich der Flächenstillegung

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1251/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 zur Einführung einer Stützungsregelung für
Erzeuger bestimmter landwirtschaftlicher Kulturpflanzen (1),
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2704/1999 (2), insbe-
sondere auf Artikel 9,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 2316/1999 der Kommis-
sion (3) wurden die Durchführungsbestimmungen zu der
Verordnung (EG) Nr. 1251/1999 hinsichtlich der
Flächenstillegung festgelegt. Artikel 19 Absatz 2 der
genannten Verordnung sieht insbesondere vor, daß die
stillgelegten Flächen während eines spätestens am 15.
Januar beginnenden und frühestens am 31. August en-
denden Zeitraums aus der Erzeugung genommen
werden müssen. Gemäß Artikel 19 Absatz 3 dürfen die
stillgelegten Flächen grundsätzlich weder einer anderen
landwirtschaftlichen Erzeugung zugeführt noch gewinn-
bringend genutzt werden.

(2) In mehreren Mitgliedstaaten der Gemeinschaft haben die
schweren Stürme im Dezember 1999 auf den Forstflä-
chen große Schäden angerichtet und zu einem so großen
Holzanfall geführt, daß der Holzmarkt unter Druck
geraten ist. Durch die Nutzung von im Rahmen der
Kulturpflanzenregelung stillgelegten Flächen für die
Lagerung von Sturmholz bis zur Abnahme durch die
holzverarbeitende Industrie ließe sich die Situation
verbessern. Dabei sind jedoch Maßnahmen vorzusehen,

die gewährleisten, daß durch diese Nutzung kein Gewinn
erzielt wird.

(3) Aus diesem Grund sollte von der Verordnung (EG) Nr.
2316/1999 abgewichen werden.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

In den Wirtschaftsjahren 2000/01 und 2001/02 können
abweichend von Artikel 19 Absätze 2 und 3 der Verordnung
(EG) Nr. 2316/1999 stillgelegte Flächen für die Lagerung von
Sturmholz genutzt werden, das nach den Stürmen im
Dezember 1999 in den von den Mitgliedstaaten als geschädigt
gemeldeten Regionen angefallen ist.

Artikel 2

Die betroffenen Mitgliedstaaten gewährleisten mit entspre-
chenden Maßnahmen, daß durch die Nutzung der stillgelegten
Flächen für die Lagerung von Sturmholz kein Gewinn erzielt
wird.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt mit Wirkung vom 15. Januar 2000.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 10. April 2000

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 1.
(2) ABl. L 327 vom 21.12.1999, S. 12.
(3) ABl. L 280 vom 30.10.1999, S. 43.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 746/2000 DER KOMMISSION
vom 10. April 2000

betreffend die Erteilung von Einfuhrlizenzen für frisches, gekühltes oder gefrorenes hochwertiges
Rindfleisch

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 936/97 der Kommission
vom 27. Mai 1997 zur Eröffnung und Verwaltung von Zoll-
kontingenten für hochwertiges frisches, gekühltes oder gefro-
renes Rindfleisch und gefrorenes Büffelfleisch (1), zuletzt geän-
dert durch die Verordnung (EG) Nr. 134/1999 (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 936/97 sieht in den Artikeln 4
und 5 die Bedingungen für Anträge auf und die Erteilung
von Einfuhrlizenzen für das in Artikel 2 Buchstabe f)
genannte Fleisch vor.

(2) Die Verordnung (EG) Nr. 936/97 hat in Artikel 2 Buch-
stabe f) die Menge frischen, gekühlten oder gefrorenen
hochwertigen Rindfleischs mit Ursprung in und
Herkunft aus den Vereinigten Staaten von Amerika und
Kanada, die im Zeitraum vom 1. Juli 1999 bis zum 30.
Juni 2000 unter besonderen Bedingungen eingeführt
werden kann, auf 11 500 t festgesetzt.

(3) Es ist darauf hinzuweisen, daß die in dieser Verordnung
vorgesehenen Lizenzen während ihrer gesamten Gültig-
keitsdauer nur unter Berücksichtigung der tierseuchen-
rechtlichen Regelungen verwendet werden können —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Jedem vom 1. bis 5. April 2000 eingereichten Einfuhrli-
zenzantrag für frisches, gekühltes oder gefrorenes hochwertiges
Rindfleisch gemäß Artikel 2 Buchstabe f) der Verordnung (EG)
Nr. 936/97 wird vollständig stattgegeben.

(2) Anträge auf Lizenzen können gemäß Artikel 5 der
Verordnung (EG) Nr. 936/97 in den ersten fünf Tagen des
Monats Mai 2000 für 9 567,157 t gestellt werden.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 11. April 2000 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 10. April 2000

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 137 vom 28.5.1997, S. 10.
(2) ABl. L 17 vom 22.1.1999, S. 22.
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

BESCHLUSS DES RATES
vom 16. März 2000

über die Zustimmung — im Namen der Europäischen Gemeinschaft — zum WIPO-Urheberrechts-
vertrag und zum WIPO-Vertrag über Darbietungen und Tonträger (*)

(2000/278/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 47 Absatz 2, Artikel 55
und Artikel 95 in Verbindung mit Artikel 300 Absatz 2 Satz 1
und Absatz 3 Unterabsatz 2,

auf Vorschlag der Kommission (1),

mit Zustimmung des Europäischen Parlaments (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der WIPO-Urheberrechtsvertrag (WCT-Vertrag) und der
WIPO-Vertrag über Darbietungen und Tonträger (WPPT-
Vertrag), die am 20. Dezember 1996 unter der Schirm-
herrschaft der Weltorganisation für geistiges Eigentum in
Genf angenommen wurden, werden dazu beitragen, ein
ausgewogenes Schutzniveau für Werke und andere
geschützte Gegenstände zu gewährleisten und der
Öffentlichkeit den Zugang zu den über Netze angebo-
tenen Inhalten zu ermöglichen.

(2) Die Zuständigkeit der Gemeinschaft, internationale
Vereinbarungen oder Verträge zu schließen oder diesen
beizutreten, leitet sich nicht nur aus der ausdrücklichen
Kompetenzzuweisung des Vertrags ab, sondern kann
sich auch aus anderen Vertragsvorschriften und auf
deren Grundlage von den Gemeinschaftsorganen erlas-
senen Rechtsakten ergeben.

(3) Die in dem WCT- und dem WPPT-Vertrag geregelten
Sachgebiete fallen weitgehend in den Anwendungsbe-
reich der einschlägigen gemeinschaftlichen Richtlinien.

(4) Für die Zustimmung zu dem WCT- und dem WPPT-
Vertrag sind deshalb die Gemeinschaft und ihre Mitglied-
staaten gemeinsam zuständig.

(5) Es ist daher angezeigt, dem WCT- und dem WPPT-
Vertrag im Namen der Gemeinschaft für die in ihre
Zuständigkeit fallenden Bereiche zuzustimmen.

(6) Die Gemeinschaft hat den WCT- und den WPPT-Vertrag
bereits unter dem Vorbehalt ihres endgültigen
Abschlusses unterzeichnet.

(7) Die Hinterlegung der Abschlußurkunden der Gemein-
schaft sollte nach Möglichkeit gleichzeitig mit der
Hinterlegung der Ratifikationsurkunden der Mitglied-
staaten erfolgen —

BESCHLIESST:

Artikel 1

(1) Der WIPO-Urheberrechtsvertrag (WCT-Vertrag) wird im
Namen der Gemeinschaft für die in ihre Zuständigkeit fallenden
Bereiche genehmigt.

(2) Der WIPO-Vertrag über Darbietungen und Tonträger
(WPPT-Vertrag) wird im Namen der Gemeinschaft für die in
ihre Zuständigkeit fallenden Bereiche genehmigt.

(3) Der Wortlaut der Verträge ist diesem Beschluß beigefügt.

Artikel 2

Der Präsident des Rates wird ermächtigt, die Abschlußur-
kunden beim Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges
Eigentum von dem Zeitpunkt an zu hinterlegen, zu dem die
Mitgliedstaaten die vom Europäischen Parlament und vom Rat
erlassenen Maßnahmen, die zur Anpassung der derzeitigen
Gemeinschaftsvorschriften an die Verpflichtungen aus dem
WCT-Vertrag und dem WPPT-Vertrag erforderlich sind, in Kraft
setzen müssen.

(*) Zur Unterrichtung: Zwei Erklärungen, die sich auf diesen Beschluß
beziehen, sind im ABl. C 103 vom 11.4.2000, S. 1, wiedergegeben.

(1) ABl. C 165 vom 30.5.1998, S. 8.
(2) Zustimmung vom 16. Februar 2000 (noch nicht im Amtsblatt

veröffentlicht)
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Artikel 3

(1) Die Kommission wird ermächtigt, die Gemeinschaft auf
den in dem WCT- und dem WPPT-Vertrag vorgesehenen
Tagungen der Versammlungen zu vertreten.

(2) Über alle Fragen, die in den Zuständigkeitsbereich der
Gemeinschaft fallen, verhandelt die Kommission in den
Versammlungen des WCT-Vertrags und des WPPT-Vertrags im
Namen der Gemeinschaft nach Maßgabe der geltenden
Vorschriften des EG-Vertrags, insbesondere des Artikels 300.

(3) Der Standpunkt, den die Gemeinschaft gegebenenfalls in
den Versammlungen einzunehmen hat, wird von der zustän-
digen Arbeitsgruppe des Rates ausgearbeitet.

Geschehen zu Brüssel am 16. März 2000.

Im Namen des Rates

Der Präsident

F. SEIXAS da COSTA
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PRÄAMBEL

DIE VERTRAGSPARTEIEN —

IN DEM WUNSCH, den Schutz der Rechte der Urheber an ihren Werken der Literatur und Kunst in möglichst wirksamer
und gleichmäßiger Weise fortzuentwickeln und aufrechtzuerhalten,

IN ERKENNTNIS der Notwendigkeit, neue internationale Vorschriften einzuführen und die Auslegung bestehender
Vorschriften zu präzisieren, damit für die durch wirtschaftliche, soziale, kulturelle und technische Entwicklungen entste-
henden Fragen angemessene Lösungen gefunden werden können,

IM HINBLICK AUF die tiefgreifenden Auswirkungen der Entwicklung und Annäherung der Informations- und Kommuni-
kationstechnologien auf die Erschaffung und Nutzung von Werken der Literatur und Kunst,

UNTER BETONUNG der herausragenden Bedeutung des Urheberrechtsschutzes als Anreiz für das literarische und
künstlerische Schaffen,

IN ERKENNTNIS der Notwendigkeit, ein Gleichgewicht zwischen den Rechten der Urheber und dem umfassenderen
öffentlichen Interesse, insbesondere Bildung, Forschung und Zugang zu Informationen, zu wahren, wie dies in der Berner
Übereinkunft zum Ausdruck kommt —

SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN:

Artikel 1

Verhältnis zur Berner Übereinkunft

(1) Dieser Vertrag ist ein Sonderabkommen im Sinne des
Artikels 20 der Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken
der Literatur und Kunst in bezug auf Vertragsparteien, die
Länder des durch diese Übereinkunft geschaffenen Verbands
sind. Dieser Vertrag steht weder in Verbindung mit anderen
Verträgen als der Berner Übereinkunft, noch berührt er Rechte
oder Pflichten aus anderen Verträgen.

(2) Die zwischen den Vertragsparteien bestehenden Pflichten
aus der Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der
Literatur und Kunst werden durch diesen Vertrag nicht beein-
trächtigt.

(3) Berner Übereinkunft bezeichnet im folgenden die Pariser
Fassung der Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der
Literatur und Kunst vom 24. Juli 1971.

(4) Die Vertragsparteien kommen den Artikeln 1 bis 21 und
dem Anhang der Berner Übereinkunft nach.

Artikel 2

Umfang des Urheberrechtsschutzes

Der Urheberrechtsschutz erstreckt sich auf Ausdrucksformen
und nicht auf Gedanken, Verfahren, Methoden oder mathema-
tische Konzepte als solche.

Artikel 3

Anwendung der Artikel 2 bis 6 der Berner Übereinkunft

Die Vertragsparteien wenden die Bestimmungen der Artikel 2
bis 6 der Berner Übereinkunft in bezug auf den nach diesem
Vertrag gewährten Schutz entsprechend an.

Artikel 4

Computerprogramme

Computerprogramme sind als Werke der Literatur im Sinne
von Artikel 2 der Berner Übereinkunft geschützt. Dieser Schutz

gilt für Computerprogramme unabhängig von der Art und
Form ihres Ausdrucks.

Artikel 5

Datensammlungen (Datenbanken)

Sammlungen von Daten oder anderem Material in jeder Form,
die aufgrund der Auswahl oder Anordnung ihres Inhalts
geistige Schöpfungen darstellen, sind als solche geschützt.
Dieser Schutz erstreckt sich nicht auf die Daten oder das Mate-
rial selbst und gilt unbeschadet eines an den Daten oder dem
Material der Sammlung bestehenden Urheberrechts.

Artikel 6

Verbreitungsrecht

(1) Die Urheber von Werken der Literatur und Kunst haben
das ausschließliche Recht zu erlauben, daß das Original und
Vervielfältigungsstücke ihrer Werke durch Verkauf oder
sonstige Eigentumsübertragung der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht werden.

(2) Dieser Vertrag berührt nicht die Freiheit der Vertragspar-
teien, gegebenenfalls zu bestimmen, unter welchen Vorausset-
zungen sich das Recht nach Absatz 1 nach dem ersten mit
Erlaubnis des Urhebers erfolgten Verkaufs des Originals oder
eines Vervielfältigungsstücks oder der ersten sonstigen Eigen-
tumsübertragung erschöpft.

Artikel 7

Vermietrecht

(1) Die Urheber von

i) Computerprogrammen,

ii) Filmwerken und

iii) auf Tonträgern aufgenommenen Werken, wie sie im Recht
der Vertragsparteien definiert sind,

haben das ausschließliche Recht, die gewerbsmäßige Vermie-
tung der Originale oder Vervielfältigungsstücke ihrer Werke an
die Öffentlichkeit zu erlauben.
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(2) Absatz 1 findet keine Anwendung

i) bei Computerprogrammen, wenn das Programm selbst
nicht der wesentliche Gegenstand der Vermietung ist, und

ii) bei Filmwerken, sofern die gewerbsmäßige Vermietung nicht
zu einer weit verbreiteten Vervielfältigung dieser Werke
geführt hat, die das ausschließliche Vervielfältigungsrecht
erheblich beeinträchtigt.

(3) Eine Vertragspartei, in deren Gebiet seit dem 15. April
1994 eine Regelung in Kraft ist, die für Urheber eine angemes-
sene Vergütung für die Vermietung von Vervielfältigungs-
stücken ihrer auf Tonträgern aufgenommenen Werke vorsieht,
kann diese Regelung unbeschadet der Bestimmungen von
Absatz 1 beibehalten, sofern die gewerbsmäßige Vermietung
der auf Tonträgern aufgenommenen Werke das ausschließliche
Vervielfältigungsrecht der Urheber nicht erheblich beeinträch-
tigt.

Artikel 8

Recht der öffentlichen Wiedergabe

Unbeschadet der Bestimmungen von Artikel 11 Absatz 1 Ziffer
2, Artikel 11 bis Absatz 1 Ziffern 1 und 2, Artikel 11 ter
Absatz 1 Ziffer 2, Artikel 14 Absatz 1 Ziffer 2 und Artikel 14
bis Absatz 1 der Berner Übereinkunft haben die Urheber von
Werken der Literatur und Kunst das ausschließliche Recht, die
öffentliche drahtlose oder drahtgebundene Wiedergabe ihrer
Werke zu erlauben, einschließlich der Zugänglichmachung
ihrer Werke in der Weise, daß sie Mitgliedern der Öffentlichkeit
an Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich sind.

Artikel 9

Schutzdauer für Werke der Photographie

Die Vertragsparteien wenden die Bestimmungen von Artikel 7
Absatz 4 der Berner Übereinkunft nicht auf Werke der Photo-
graphie an.

Artikel 10

Beschränkungen und Ausnahmen

(1) Die Vertragsparteien können in ihren Rechtsvorschriften
in bezug auf die den Urhebern von Werken der Literatur und
Kunst nach diesem Vertrag gewährten Rechte Beschränkungen
oder Ausnahmen in bestimmten Sonderfällen vorsehen, die
weder die normale Verwertung der Werke beeinträchtigen,
noch die berechtigten Interessen der Urheber unzumutbar
verletzen.

(2) Bei der Anwendung der Berner Übereinkunft begrenzen
die Vertragsparteien in bezug auf die darin vorgesehenen
Rechte Beschränkungen oder Ausnahmen auf bestimmte
Sonderfälle, die weder die normale Verwertung der Werke
beeinträchtigen, noch die berechtigten Interessen der Urheber
unzumutbar verletzen.

Artikel 11

Pflichten in bezug auf technische Vorkehrungen

Die Vertragsparteien sehen einen hinreichenden Rechtsschutz
und wirksame Rechtsbehelfe gegen die Umgehung wirksamer
technischer Vorkehrungen vor, von denen Urheber im Zusam-
menhang mit der Ausübung ihrer Rechte nach diesem Vertrag

oder der Berner Übereinkunft Gebrauch machen und die Hand-
lungen in bezug auf ihre Werke einschränken, die die betref-
fenden Urheber nicht erlaubt haben oder die gesetzlich nicht
zulässig sind.

Artikel 12

Pflichten in bezug auf Informationen für die Wahrneh-
mung der Rechte

(1) Die Vertragsparteien sehen hinreichende und wirksame
Rechtsbehelfe gegen Personen vor, die wissentlich eine der
nachstehenden Handlungen vornehmen, obwohl ihnen bekannt
ist oder in bezug auf zivilrechtliche Rechtsbehelfe den
Umständen nach bekannt sein muß, daß diese Handlung die
Verletzung eines unter diesen Vertrag oder die Berner Überein-
kunft fallenden Rechts herbeiführen, ermöglichen, erleichtern
oder verbergen wird:

i) unbefugte Entfernung oder Änderung elektronischer Infor-
mationen für die Wahrnehmung der Rechte;

ii) unbefugte Verbreitung, Einfuhr zur Verbreitung, Sendung,
öffentliche Wiedergabe von Werken oder Vervielfältigungs-
stücken von Werken in Kenntnis des Umstands, daß elektro-
nische Informationen für die Wahrnehmung der Rechte
unbefugt entfernt oder geändert wurden.

(2) Im Sinne dieses Artikels sind „Informationen für die
Wahrnehmung der Rechte“ Informationen, die das Werk, den
Urheber des Werks, den Inhaber eines Rechts an diesem Werk
identifizieren, oder Informationen über die Nutzungsbedin-
gungen des Werks sowie Zahlen oder Codes, die derartige
Informationen darstellen, wenn irgendeines dieser Informati-
onselemente an einem Vervielfältigungsstück eines Werks ange-
bracht ist oder im Zusammenhang mit der öffentlichen
Wiedergabe eines Werks erscheint.

Artikel 13

Anwendung in zeitlicher Hinsicht

Die Vertragsparteien wenden Artikel 18 der Berner Überein-
kunft auf alle in diesem Vertrag vorgesehenen Schutzgüter an.

Artikel 14

Rechtsdurchsetzung

(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich, in Übereinstim-
mung mit ihren Rechtsordnungen die notwendigen
Maßnahmen zu ergreifen, um die Anwendung dieses Vertrags
sicherzustellen.

(2) Die Vertragsparteien stellen sicher, daß in ihren Rechts-
ordnungen Verfahren zur Rechtsdurchsetzung verfügbar sind,
um ein wirksames Vorgehen gegen jede Verletzung von unter
diesen Vertrag fallenden Rechten zu ermöglichen, einschließlich
Eilverfahren zur Verhinderung von Verletzungshandlungen und
Rechtsbehelfen zur Abschreckung von weiteren Verletzungs-
handlungen.

Artikel 15

Die Versammlung

(1) a) Die Vertragsparteien haben eine Versammlung.
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b) Jede Vertragspartei wird durch einen Delegierten
vertreten, der von Stellvertretern, Beratern und Sachver-
ständigen unterstützt werden kann.

c) Die Kosten jeder Delegation werden von der Vertrags-
partei getragen, die sie entsandt hat. Die Versammlung
kann die Weltorganisation für geistiges Eigentum (im
folgenden als „WIPO“ bezeichnet) um finanzielle Unter-
stützung bitten, um die Teilnahme von Delegationen von
Vertragsparteien zu erleichtern, die nach der bestehenden
Übung der Generalversammlung der Vereinten Nationen
als Entwicklungsländer angesehen werden oder die
Länder im Übergang zur Marktwirtschaft sind.

(2) a) Die Versammlung behandelt Fragen, die die Erhaltung
und Entwicklung sowie die Anwendung und Durchfüh-
rung dieses Vertrags betreffen.

b) Die Versammlung nimmt in bezug auf die Zulassung
bestimmter zwischenstaatlicher Organisationen als
Vertragspartei die ihr nach Artikel 17 Absatz 2 übertra-
gene Aufgabe wahr.

c) Die Versammlung beschließt die Einberufung einer diplo-
matischen Konferenz zur Revision dieses Vertrags und
erteilt dem Generaldirektor der WIPO die notwendigen
Weisungen für die Vorbereitung einer solchen Konferenz.

(3) a) Jede Vertragspartei, die ein Staat ist, verfügt über eine
Stimme und stimmt nur in ihrem Namen ab.

b) Eine Vertragspartei, die eine zwischenstaatliche Organisa-
tion ist, kann anstelle ihrer Mitgliedstaaten an der
Abstimmung teilnehmen und verfügt hierzu über eine
Anzahl von Stimmen, die der Anzahl ihrer Mitglied-
staaten entspricht, die Vertragspartei dieses Vertrags sind.
Eine zwischenstaatliche Organisation kann nicht an der
Abstimmung teilnehmen, wenn einer ihrer Mitglied-
staaten sein Stimmrecht ausübt und umgekehrt.

(4) Die Versammlung tritt nach Einberufung durch den
Generaldirektor der WIPO alle zwei Jahre einmal zu einer
ordentlichen Tagung zusammen.

(5) Die Versammlung gibt sich eine Geschäftsordnung, in
der unter anderem die Einberufung außerordentlicher
Tagungen, die Voraussetzungen für die Beschlußfähigkeit und
vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Vertrags die Mehrheits-
erfordernisse für die verschiedenen Arten von Beschlüssen gere-
gelt sind.

Artikel 16

Das Internationale Büro

Das Internationale Büro der WIPO nimmt die Verwaltungsauf-
gaben im Rahmen dieses Vertrags wahr.

Artikel 17

Qualifikation als Vertragspartei

(1) Jeder Mitgliedstaat der WIPO kann Vertragspartei dieses
Vertrags werden.

(2) Die Versammlung kann beschließen, jede zwischenstaat-
liche Organisation als Vertragspartei zuzulassen, die erklärt, für
die durch diesen Vertrag geregelten Bereiche zuständig zu sein,
über diesbezügliche Vorschriften, die für alle ihre Mitglied-
staaten bindend sind, zu verfügen und in Übereinstimmung mit
ihrer Geschäftsordnung ordnungsgemäß ermächtigt worden zu
sein, Vertragspartei zu werden.

(3) Die Europäische Gemeinschaft, die auf der Diplomati-
schen Konferenz, auf der dieser Vertrag angenommen wurde,
die in Absatz 2 bezeichnete Erklärung abgegeben hat, kann
Vertragspartei dieses Vertrags werden.

Artikel 18

Rechte und Pflichten nach dem Vertrag

Sofern dieser Vertrag nicht ausdrücklich etwas anderes
bestimmt, gelten für jede Vertragspartei alle Rechte und
Pflichten nach diesem Vertrag.

Artikel 19

Unterzeichnung des Vertrags

Dieser Vertrag liegt bis zum 31. Dezember 1997 zur Unter-
zeichnung durch jeden Mitgliedstaat der WIPO und durch die
Europäische Gemeinschaft auf.

Artikel 20

Inkrafttreten des Vertrags

Dieser Vertrag tritt drei Monate nach Hinterlegung der dreißig-
sten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde beim Generaldirektor
der WIPO in Kraft.

Artikel 21

Inkrafftreten des Vertrags für eine Vertragspartei

Dieser Vertrag bindet

i) die dreißig Staaten im Sinne von Artikel 20 ab dem Tag, an
dem dieser Vertrag in Kraft getreten ist;

ii) jeden anderen Staat nach Ablauf von drei Monaten nach
Hinterlegung seiner Urkunde beim Generaldirektor der
WIPO;

iii) die Europäische Gemeinschaft nach Ablauf von drei
Monaten nach Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder
Beitrittsurkunde, wenn diese Urkunde nach Inkrafttreten
dieses Vertrags nach Artikel 20 hinterlegt worden ist, oder
drei Monate nach Inkrafttreten dieses Vertrags, wenn die
Urkunde vor Inkrafttreten des Vertrags hinterlegt worden
ist;

iv) jede andere zwischenstaatliche Organisation, die als
Vertragspartei dieses Vertrags zugelassen wird, nach Ablauf
von drei Monaten nach Hinterlegung ihrer Beitrittsurkunde.
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Artikel 22

Vorbehalte

Vorbehalte zu diesem Vertrag sind nicht zulässig.

Artikel 23

Kündigung des Vertrags

Dieser Vertrag kann von jeder Vertragspartei durch eine an den
Generaldirektor der WIPO gerichtete Notifikation gekündigt
werden. Die Kündigung wird ein Jahr nach dem Tag wirksam,
an dem die Notifikation beim Generaldirektor der WIPO einge-
gangen ist.

Artikel 24

Vertragssprachen

(1) Dieser Vertrag wird in einer Urschrift in englischer,
arabischer, chinesischer, französischer, russischer und spani-

scher Sprache unterzeichnet, wobei jede Fassung gleichermaßen
verbindlich ist.

(2) Ein amtlicher Wortlaut in einer anderen als der in Absatz
1 genannten Sprachen wird durch den Generaldirektor der
WIPO auf Ersuchen einer interessierten Vertragspartei nach
Konsultation mit allen interessierten Vertragsparteien erstellt.
„Interessierte Vertragspartei“ im Sinne dieses Absatzes bedeutet
einen Mitgliedstaat der WIPO, dessen Amtssprache oder eine
von dessen Amtssprachen betroffen ist, sowie die Europäische
Gemeinschaft und jede andere zwischenstaatliche Organisation,
die Vertragspartei dieses Vertrags werden kann, wenn eine ihrer
Amtssprachen betroffen ist.

Artikel 25

Verwahrer

Verwahrer dieses Vertrags ist der Generaldirektor der WIPO.
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Vereinbarte Erklärungen

Zu Artikel 1 Absatz 4

Das Vervielfältigungsrecht nach Artikel 9 der Berner Übereinkunft und die darunter fallenden Ausnahmen
finden in vollem Umfang im digitalen Bereich Anwendung, insbesondere auf die Verwendung von Werken
in digitaler Form. Die elektronische Speicherung eines geschützten Werks in digitaler Form gilt als
Vervielfältigung im Sinne von Artikel 9 der Berner Übereinkunft.

Zu Artikel 3

Zur Anwendung von Artikel 3 dieses Vertrags ist der Ausdruck „Verbandsland“ in den Artikeln 2 bis 6 der
Berner Übereinkunft so zu verstehen, als bezeichne er eine Vertragspartei dieses Vertrags, wenn diese
Artikel der Berner Übereinkunft im Zusammenhang mit dem durch den vorliegenden Vertrag gewährten
Schutz angewandt werden. In gleicher Weise ist der Ausdruck „verbandsfremdes Land“ in den betreffenden
Artikeln der Berner Übereinkunft so zu verstehen, als, bezeichne er ein Land, das nicht Vertragspartei dieses
Vertrags ist. Der Ausdruck „diese Übereinkunft“ in Artikel 2 Absatz 8, Artikel 2 bis Absatz 2, Artikel 3, 4
und 5 der Berner Übereinkunft ist sowohl als Verweis auf die Berner Übereinkunft als auch als Verweis auf
diesen Vertrag zu verstehen. Der Verweis in den Artikeln 3 bis 6 der Berner Übereinkunft auf die „einem
Verbandsland angehörenden“ Personen bezeichnet, wenn diese Artikel im Zusammenhang mit diesem
Vertrag angewandt werden, in bezug auf eine zwischenstaatliche Organisation, die Vertragspartei dieses
Vertrags ist, einen Angehörigen einer der Länder, die Mitglieder dieser Organisation sind.

Zu Artikel 4

Der Schutzumfang für Computerprogramme nach Artikel 4 im Artikel 2 dieses Vertrags steht im Einklang
mit Artikel 2 der Berner Übereinkunft und entspricht den einschlägigen Bestimmungen des TRIPS-Überein-
kommens.

Zu Artikel 5

Der Schutzumfang für Datensammlungen (Datenbanken) nach Artikel 5 im Artikel 2 dieses Vertrags steht
im Einklang mit Artikel 2 der Berner Übereinkunft und entspricht den einschlägigen Bestimmungen des
TRIPS-Übereinkommens.

Zu den Artikeln 6 und 7

Die in diesen Artikeln im Zusammenhang mit dem Verbreitungs- und Vermietrecht verwendeten Ausdrücke
„Vervielfältigungsstücke“ und „Original und Vervielfältigungsstücke“ beziehen sich ausschließlich auf
Vervielfältigungsstücke, die als körperliche Gegenstände in Verkehr gebracht werden können.

Zu Artikel 7

Artikel 7 Absatz 1 verpflichtet die Vertragsparteien nicht, Urhebern, denen nach dem Recht der Vertrags-
parteien keine Rechte in bezug auf Tonträgern gewährt werden, ein ausschließliches Recht auf gewerbsmä-
ßige Vermietung einzuräumen. Die Verpflichtung des Artikels 7 Absatz 1 steht im Einklang mit Artikel 14
Absatz 4 des TRIPS-Übereinkommens.

Zu Artikel 8

Die Bereitstellung der materiellen Voraussetzungen, die eine Wiedergabe ermöglichen oder bewirken, stellt
für sich genommen keine Wiedergabe im Sinne dieses Vertrags oder der Berner Übereinkunft dar. Artikel
10 steht einer Anwendung von Artikel 11 bis Absatz 2 der Berner Übereinkunft durch die Vertragsparteien
nicht entgegen.
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Zu Artikel 10

Die Bestimmungen des Artikels 10 erlauben den Vertragsparteien, die in ihren Rechtsvorschriften beste-
henden Ausnahmen und Beschränkungen, die nach der Berner Übereinkunft als zulässig angesehen werden,
auf digitale Technologien anzuwenden und in angemessener Form auszudehnen. Diese Bestimmungen sind
gleichermaßen dahin auszulegen, daß sie den Vertragsparteien erlauben, neue Ausnahmen und Beschrän-
kungen zu konzipieren, die für Digitalnetze angemessen sind.

Der Anwendungsbereich der nach der Berner Übereinkunft zulässigen Ausnahmen und Beschränkungen
wird durch Artikel 10 Absatz 2 weder reduziert noch erweitert.

Zu Artikel 12

Der Verweis auf die „Verletzung eines durch diesen Vertrag oder die Berner Übereinkunft geschützten
Rechts“ schließt sowohl ausschließliche Rechte als auch Vergütungsrechte ein.

Die Vertragsparteien können sich nicht auf diesen Artikel berufen, um Verwertungssysteme zu entwerfen
oder einzuführen, die Förmlichkeiten vorschreiben, die nach der Berner Übereinkunft oder diesem Vertrag
nicht zulässig sind und den freien Warenverkehr unterbinden oder den Genuß von Rechten verhindern, die
dieser Vertrag gewährleistet.
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PRÄAMBEL

DIE VERTRAGSPARTEIEN —

IN DEM WUNSCH, den Rechtsschutz für ausübende Künstler und Hersteller von Tonträgern in möglichst wirksamer und
gleichmäßiger Weise fortzuentwickeln und aufrechtzuerhalten,

IN ERKENNTNIS der Notwendigkeit, neue internationale Vorschriften einzuführen, damit für die durch wirtschaftliche,
soziale, kulturelle und technische Entwicklungen entstehenden Fragen angemessene Lösungen gefunden werden können,

IM HINBLICK AUF die tiefgreifenden Auswirkungen der Entwicklung und Annäherung der Informations- und Kommuni-
kationstechnologien auf die Produktion und Nutzung von Darbietungen und Tonträgern,

IN ERKENNTNIS der Notwendigkeit, ein Gleichgewicht zwischen den Rechten der ausübenden Künstler und Tonträgerher-
steller und dem umfassenderen öffentlichen Interesse, insbesondere Bildung, Forschung und Zugang zu Informationen, zu
wahren —

SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN:

KAPITEL I

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1

Verhältnis zu anderen Übereinkünften

(1) Die zwischen den Vertragsparteien bestehenden Pflichten
aus dem am 26. Oktober 1961 in Rom geschlossenen Interna-
tionalen Abkommen über den Schutz der ausübenden Künstler,
der Hersteller von Tonträgern und der Sendeunternehmen
(nachstehend „Rom-Abkommen“) werden durch diesen Vertrag
nicht beeinträchtigt.

(2) Der durch diesen Vertrag vorgesehene Schutz läßt den
Schutz der Urheberrechte an Werken der Literatur und Kunst
unberührt und beeinträchtigt ihn in keiner Weise. Daher darf
keine Bestimmung dieses Vertrags in einer Weise ausgelegt
werden, die diesem Schutz Abbruch tut.

(3) Dieser Vertrag steht weder in Verbindung mit anderen
Verträgen, noch berührt er Rechte oder Pflichten aus anderen
Verträgen.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Vertrags

a) sind „ausübende Künstler“ Schauspieler, Sänger, Musiker,
Tänzer und andere Personen, die Werke der Literatur und
Kunst oder Ausdrucksformen der Volkskunst aufführen,
singen, vortragen, vorlesen, spielen, interpretieren oder auf
andere Weise darbieten;

b) bedeutet „Tonträger“ die Festlegung der Töne einer Darbie-
tung oder anderer Töne oder einer Darstellung von Tönen
außer in Form einer Festlegung, die Bestandteil eines Film-
werks oder eines anderen audiovisuellen Werks ist;

c) bedeutet „Festlegung“ die Verkörperung von Tönen oder
von Darstellungen von Tönen in einer Weise, daß sie mittels
einer Vorrichtung wahrgenommen, vervielfältigt oder
wiedergegeben werden können;

d) bedeutet „Hersteller von Tonträgern“ die natürliche oder
juristische Person, die die erste Festlegung der Töne einer
Darbietung oder anderer Töne oder der Darstellung von
Tönen eigenverantwortlich veranlaßt;

e) bedeutet „Veröffentlichung“ einer festgelegten Darbietung
oder eines Tonträgers das Angebot einer genügenden
Anzahl von Vervielfältigungsstücken der festgelegten
Darbietung oder des Tonträgers an die Öffentlichkeit mit
Zustimmung des Rechtsinhabers;

f) bedeutet „Sendung“ die drahtlose Übertragung von Tönen
oder von Bildern und Tönen oder deren Darstellungen zum
Zwecke des Empfangs durch die Öffentlichkeit; die Übertra-
gung über Satellit ist ebenfalls „Sendung“; die Übertragung
verschlüsselter Signale ist eine „Sendung“, soweit die Mittel
zur Entschlüsselung der Öffentlichkeit von dem Sendeunter-
nehmen oder mit dessen Zustimmung zur Verfügung
gestellt werden;

g) bedeutet „öffentliche Wiedergabe“ einer Darbietung oder
eines Tonträgers die öffentliche Übertragung der Töne einer
Darbietung oder der auf einem Tonträger festgelegten Töne
oder Darstellungen von Tönen auf einem anderen Wege als
durch Sendung. Im Sinne von Artikel 15 umfaßt „öffent-
liche Wiedergabe“ das öffentliche Hörbarmachen der auf
einem Tonträger festgelegten Töne oder Darstellungen von
Tönen.

Artikel 3

Schutzberechtigte nach dem Vertrag

(1) Die Vertragsparteien gewähren den ausübenden Künst-
lern und Herstellern von Tonträgern, die Angehörige anderer
Vertragsparteien sind, den in diesem Vertrag vorgesehenen
Schutz.

(2) Als Angehörige anderer Vertragsparteien gelten die
ausübenden Künstler und Hersteller von Tonträgern, die nach
den Kriterien des Rom-Abkommens schutzberechtigt wären,
wenn alle Parteien dieses Vertrags Vertragsstaaten des Rom-
Abkommens wären. Die Vertragsparteien wenden hinsichtlich
dieser Berechtigungskriterien die entsprechenden Begriffsbe-
stimmungen in Artikel 2 dieses Vertrags an.
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(3) Jede Vertragspartei, die von den Möglichkeiten des Arti-
kels 5 Absatz 3 des Rom-Abkommens oder für die Zwecke des
Artikels 5 des Rom-Abkommens von Artikel 17 des Abkom-
mens Gebrauch macht, richtet nach Maßgabe dieser Bestim-
mungen eine Notifikation an den Generaldirektor der Weltor-
ganisation für geistiges Eigentum (WIPO).

Artikel 4

Inländerbehandlung

(1) Jede Vertragspartei gewährt den Angehörigen anderer
Vertragsparteien im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 die Behand-
lung, die sie ihren eigenen Angehörigen in bezug auf die nach
diesem Vertrag ausdrücklich gewährten ausschließlichen Rechte
und das Recht auf angemessene Vergütung gemäß Artikel 15
gewährt.

(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 gilt nicht, soweit eine
andere Vertragspartei von den Vorbehalten nach Artikel 15
Absatz 3 Gebrauch macht.

KAPITEL II

RECHTE DER AUSÜBENDEN KÜNSTLER

Artikel 5

Persönlichkeitsrechte

(1) Unabhängig von ihren wirtschaftlichen Rechten haben
ausübende Künstler auch nach Abtretung dieser Rechte in
bezug auf ihre hörbaren Live-Darbietungen oder auf Tonträ-
gern festgelegten Darbietungen das Recht auf Namensnennung,
sofern die Unterlassung der Namensnennung nicht durch die
Art der Nutzung der Darbietung geboten ist, und können gegen
jede Entstellung, Verstümmelung oder sonstige Änderung ihrer
Darbietungen, die ihrem Ruf abträglich wäre, Einspruch
erheben.

(2) Die Rechte der ausübenden Künstler nach Absatz 1
bestehen nach ihrem Tod mindestens bis zum Erlöschen der
wirtschaftlichen Rechte fort und können von den Personen
oder Institutionen wahrgenommen werden, die nach dem
Recht der Vertragspartei, in deren Gebiet der Schutz bean-
sprucht wird, hierzu befugt sind. Die Vertragsparteien, deren
Recht zum Zeitpunkt der Ratifikation dieses Vertrags oder des
Beitritts zu diesem Vertrag keinen Schutz für sämtliche in
Absatz 1 genannten Rechte der ausübenden Künstler nach
deren Ableben vorsieht, können bestimmen, daß einige dieser
Rechte nach dem Tod nicht fortbestehen.

(3) Die Möglichkeiten des Rechtsschutzes zur Wahrung der
nach diesem Artikel gewährten Rechte bestimmen sich nach
dem Recht der Vertragspartei, in deren Gebiet der Schutz bean-
sprucht wird.

Artikel 6

Wirtschaftliche Rechte der ausübenden Künstler an ihren
nicht festgelegten Darbietungen

Ausübende Künstler haben in bezug auf ihre Darbietungen das
ausschließliche Recht zu erlauben:

i) die Sendung und die öffentliche Wiedergabe ihrer nicht
festgelegten Darbietungen, sofern es sich nicht bereits um
eine gesendete Darbietung handelt, und

ii) die Festlegung ihrer nicht festgelegten Darbietungen.

Artikel 7

Vervielfältigungsrecht

Ausübende Künstler haben das ausschließliche Recht, jede
unmittelbare oder mittelbare Vervielfältigung ihrer auf
Tonträger festgelegten Darbietungen zu erlauben.

Artikel 8

Verbreitungsrecht

(1) Ausübende Künstler haben das ausschließliche Recht zu
erlauben, daß das Original und Vervielfältigungsstücke ihrer auf
Tonträgern festgelegten Darbietungen durch Verkauf oder
sonstige Eigentumsübertragung der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht werden.

(2) Dieser Vertrag berührt nicht die Freiheit der Vertragspar-
teien, gegebenenfalls zu bestimmen, unter welchen Vorausset-
zungen sich das Recht nach Absatz 1 nach dem ersten mit
Erlaubnis des ausübenden Künstlers erfolgten Verkaufs des
Originals oder eines Vervielfältigungsstücks oder der ersten
sonstigen Eigentumsübertragung erschöpft.

Artikel 9

Vermietrecht

(1) Ausübende Künstler haben das ausschließliche Recht, die
gewerbsmäßige Vermietung des Originals und der Vervielfälti-
gungsstücke ihrer auf Tonträgern festgelegten Darbietungen
nach Maßgabe der Rechtsvorschriften der Vertragsparteien zu
erlauben, auch wenn das Original und die Vervielfältigungs-
stücke bereits mit allgemeiner oder ausdrücklicher Erlaubnis
des ausübenden Künstlers verbreitet worden sind.

(2) Eine Vertragspartei, in deren Gebiet seit dem 15. April
1994 eine Regelung in Kraft ist, die für ausübende Künstler
eine angemessene Vergütung für die Vermietung von Vervielfäl-
tigungsstücken ihrer auf Tonträger festgelegten Darbietungen
vorsieht, kann diese Regelung unbeschadet der Bestimmungen
von Absatz 1 beibehalten, sofern die gewerbsmäßige Vermie-
tung von Tonträgern das ausschließliche Vervielfältigungsrecht
der ausübenden Künstler nicht erheblich beeinträchtigt.
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Artikel 10

Recht auf Zugänglichmachung festgelegter Darbietungen

Ausübende Künstler haben das ausschließliche Recht zu
erlauben, daß ihre auf Tonträgern festgelegten Darbietungen
drahtgebunden oder drahtlos in einer Weise der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden, daß sie Mitgliedern der Öffentlich-
keit an Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich sind.

KAPITEL III

RECHTE DER TONTRÄGERHERSTELLER

Artikel 11

Vervielfältigungsrecht

Die Hersteller von Tonträgern haben das ausschließliche Recht,
jede unmittelbare oder mittelbare Vervielfältigung ihrer
Tonträger zu erlauben.

Artikel 12

Verbreitungsrecht

(1) Die Hersteller von Tonträgern haben das ausschließliche
Recht zu erlauben, daß das Original und Vervielfältigungs-
stücke ihrer Tonträger durch Verkauf oder sonstige Eigentums-
übertragung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

(2) Dieser Vertrag berührt nicht die Freiheit der Vertragspar-
teien, gegebenenfalls zu bestimmen, unter welchen Vorausset-
zungen sich das Recht nach Absatz 1 nach dem ersten mit
Erlaubnis des Tonträgerherstellers erfolgten Verkaufs des Origi-
nals oder eines Vervielfältigungsstücks oder der ersten
sonstigen Eigentumsübertragung erschöpft.

Artikel 13

Vermietrecht

(1) Die Hersteller von Tonträgern haben das ausschließliche
Recht, die gewerbsmäßige Vermietung des Originals und der
Vervielfältigungsstücke ihrer Tonträger zu erlauben, auch wenn
das Original und die Vervielfältigungsstücke bereits mit allge-
meiner oder besonderer Erlaubnis des Herstellers verbreitet
worden sind.

(2) Eine Vertragspartei, in deren Gebiet seit dem 15. April
1994 eine Regelung in Kraft ist, die für Tonträgerhersteller eine
angemessene Vergütung für die Vermietung von Vervielfälti-
gungsstücken ihrer Tonträger vorsieht, kann diese Regelung
unbeschadet der Bestimmungen von Absatz 1 beibehalten,
sofern die gewerbsmäßige Vermietung von Tonträgern das
ausschließliche Vervielfältigungsrecht der Tonträgerhersteller
nicht erheblich beeinträchtigt.

Artikel 14

Recht auf Zugänglichmachung von Tonträgern

Die Hersteller von Tonträgern haben das ausschließliche Recht
zu erlauben, daß ihre Tonträger drahtgebunden oder drahtlos
in einer Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden,

daß sie Mitgliedern der Öffentlichkeit an Orten und zu Zeiten
ihrer Wahl zugänglich sind.

KAPITEL IV

GEMEINSAME BESTIMMUNGEN

Artikel 15

Vergütungsrecht für Sendung und öffentliche Wiedergabe

(1) Werden zu gewerblichen Zwecken veröffentliche
Tonträger unmittelbar oder mittelbar für eine Sendung oder
öffentliche Wiedergabe benutzt, so haben ausübende Künstler
und Tonträgerhersteller Anspruch auf eine einzige angemessene
Vergütung.

(2) Die Vertragsparteien können in ihren Rechtsvorschriften
bestimmen, daß der ausübende Künstler oder der Tonträgerher-
steller oder beide von dem Benutzer die Zahlung der einzigen
angemessenen Vergütung verlangen. Die Vertragsparteien
können Rechtsvorschriften erlassen, die in Ermangelung einer
Vereinbarung zwischen dem ausübenden Künstler und dem
Tonträgerhersteller die Bedingungen festlegen, nach denen die
einzige angemessene Vergütung zwischen ausübenden Künst-
lern und Tonträgerherstellern aufzuteilen ist.

(3) Jede Vertragspartei kann in einer beim Generaldirektor
der WIPO hinterlegten Notifikation erklären, daß sie die
Bestimmungen in Absatz 1 nur in bezug auf bestimmte
Nutzungsarten anwenden oder die Anwendung in einer
anderen Weise einschränken wird oder daß sie diese Bestim-
mungen überhaupt nicht anwenden wird.

(4) Tonträger, die drahtgebunden oder drahtlos in einer
Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden, daß sie
Mitgliedern der Öffentlichkeit an Orten und zu Zeiten ihrer
Wahl zugänglich sind, gelten im Sinne dieses Artikels als zu
gewerblichen Zwecken veröffentlicht.

Artikel 16

Beschränkungen und Ausnahmen

(1) Die Vertragsparteien können in ihren Rechtsvorschriften
in bezug auf den Schutz der ausübenden Künstler und der
Hersteller von Tonträgern Beschränkungen und Ausnahmen
gleicher Art vorsehen, wie sie in ihren Rechtsvorschriften im
Zusammenhang mit dem Schutz des Urheberrechts an Werken
der Literatur und Kunst vorgesehen sind.

(2) Die Vertragsparteien begrenzen die Beschränkungen und
Ausnahmen in bezug auf die in diesem Vertrag vorgesehenen
Rechte auf bestimmte Sonderfälle, die weder die normale
Verwertung der Darbietung oder des Tonträgers beeinträch-
tigen noch die berechtigten Interessen der ausübenden Künstler
oder Tonträgerhersteller unzumutbar verletzen.
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Artikel 17

Schutzdauer

(1) Die Dauer des den ausübenden Künstlern nach diesem
Vertrag zu gewährenden Schutzes beträgt mindestens 50 Jahre,
gerechnet vom Ende des Jahres, in dem die Darbietung auf
einem Tonträger festgelegt wurde.

(2) Die Dauer des den Tonträgerherstellern nach diesem
Vertrag zu gewährenden Schutzes beträgt mindestens 50 Jahre,
gerechnet vom Ende des Jahres, in dem der Tonträger veröf-
fentlicht wurde, oder, falls er innerhalb von 50 Jahren nach
seiner Festlegung nicht veröffentlicht wurde, 50 Jahre,
gerechnet vom Ende des Jahres, in dem er festgelegt wurde.

Artikel 18

Pflichten in bezug auf technische Vorkehrungen

Die Vertragsparteien sehen einen hinreichenden Rechtsschutz
und wirksame Rechtsbehelfe gegen die Umgehung wirksamer
technischer Vorkehrungen vor, von denen ausübende Künstler
oder Tonträgerhersteller im Zusammenhang mit der Ausübung
ihrer Rechte nach diesem Vertrag Gebrauch machen und die
Handlungen in bezug auf ihre Darbietungen oder Tonträger
einschränken, die der betreffende ausübende Künstler oder
Tonträgerhersteller nicht erlaubt hat oder die gesetzlich nicht
zulässig sind.

Artikel 19

Pflichten in bezug auf Informationen für die Wahrneh-
mung der Rechte

(1) Die Vertragsparteien sehen hinreichende und wirksame
Rechtsbehelfe gegen Personen vor, die wissentlich eine der
nachstehenden Handlungen vornehmen, obwohl ihnen bekannt
ist oder in bezug auf zivilrechtliche Rechtsbehelfe den
Umständen nach bekannt sein muß, daß diese Handlung die
Verletzung eines unter diesen Vertrag fallenden Rechts herbei-
führen, ermöglichen, erleichtern oder verbergen wird:

i) unbefugte Entfernung oder Änderung elektronischer Infor-
mationen für die Wahrnehmung der Rechte;

ii) unbefugte Verbreitung, Einfuhr zur Verbreitung, Sendung,
öffentliche Wiedergabe oder Zugänglichmachung von
Darbietungen, Vervielfältigungsstücken festgelegter Darbie-
tungen oder Tonträgern in Kenntnis des Umstands, daß
elektronische Informationen für die Wahrnehmung der
Rechte unbefugt entfernt oder geändert wurden.

(2) Im Sinne dieses Artikels sind „Informationen für die
Wahrnehmung der Rechte“ Informationen, die den ausübenden
Künstler, seine Darbietung, den Hersteller des Tonträgers, den
Tonträger, den Inhaber eines Rechts an der Darbietung oder an
dem Tonträger identifizieren, oder Informationen über die
Nutzungsbedingungen einer Darbietung oder eines Tonträgers
oder Zahlen oder Codes, die derartige Informationen darstellen,
wenn irgendeines dieses Informationselemente an einem
Vervielfältigungsstück einer festgelegten Darbietung oder einem

Tonträger angebracht ist oder im Zusammenhang mit der
öffentlichen Wiedergabe oder Zugänglichmachung einer festge-
legten Darbietung oder eines Tonträgers erscheint.

Artikel 20

Formvorschriften

Der Genuß und die Ausübung der in diesem Vertrag vorgese-
henen Rechte unterliegen keinerlei Formvorschriften.

Artikel 21

Vorbehalte

Mit Ausnahme des Artikels 15 Absatz 3 sind Vorbehalte zu
diesem Vertrag nicht zulässig.

Artikel 22

Anwendung in zeitlicher Hinsicht

(1) Die Vertragsparteien wenden Artikel 18 der Berner Über-
einkunft entsprechend auf die nach diesem Vertrag vorgese-
henen Rechte der ausübenden Künstler und Tonträgerhersteller
an.

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 kann eine Vertragspartei die
Anwendung des Artikels 5 dieses Vertrags auf Darbietungen
beschränken, die nach Inkrafttreten dieses Vertrags für die
betreffende Vertragspartei stattgefunden haben.

Artikel 23

Rechtsdurchsetzung

(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich, in Übereinstim-
mung mit ihren Rechtsordnungen die notwendigen
Maßnahmen zu ergreifen, um die Anwendung dieses Vertrags
sicherzustellen.

(2) Die Vertragsparteien stellen sicher, daß in ihren Rechts-
ordnungen Verfahren zur Rechtsdurchsetzung verfügbar sind,
um ein wirksames Vorgehen gegen jede Verletzung von unter
diesen Vertrag fallenden Rechten zu ermöglichen, einschließlich
Eilverfahren zur Verhinderung von Verletzungshandlungen und
Rechtsbehelfen zur Abschreckung von weiteren Verletzungs-
handlungen.

KAPITEL V

VERWALTUNGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 24

Die Versammlung

(1) a) Die Vertragsparteien haben eine Versammlung.

b) Jede Vertragspartei wird durch einen Delegierten
vertreten, der von Stellvertretern, Beratern und Sachver-
ständigen unterstützt werden kann.
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c) Die Kosten jeder Delegation werden von der Vertrags-
partei getragen, die sie entsandt hat. Die Versammlung
kann die WIPO um finanzielle Unterstützung bitten, um
die Teilnahme von Delegationen von Vertragsparteien zu
erleichtern, die nach der bestehenden Übung der General-
versammlung der Vereinten Nationen als Entwicklungs-
länder angesehen werden oder die Länder im Übergang
zur Marktwirtschaft sind.

(2) a) Die Versammlung behandelt Fragen, die die Erhaltung
und Entwicklung sowie die Anwendung und Durchfüh-
rung dieses Vertrags betreffen.

b) Die Versammlung nimmt in bezug auf die Zulassung
bestimmter zwischenstaatlicher Organisationen als
Vertragspartei die ihr nach Artikel 26 Absatz 2 übertra-
gene Aufgabe wahr.

c) Die Versammlung beschließt die Einberufung einer diplo-
matischen Konferenz zur Revision dieses Vertrags und
erteilt dem Generaldirektor der WIPO die notwendigen
Weisungen für die Vorbereitung einer solchen Konferenz.

(3) a) Jede Vertragspartei, die ein Staat ist, verfügt über eine
Stimme und stimmt nur in ihrem Namen ab.

b) Eine Vertragspartei, die eine zwischenstaatliche Organisa-
tion ist, kann anstelle ihrer Mitgliedstaaten an der
Abstimmung teilnehmen und verfügt über eine Anzahl
von Stimmen, die der Anzahl ihrer Mitgliedstaaten
entspricht, die Vertragspartei dieses Vertrags sind. Eine
zwischenstaatliche Organisation kann nicht an der
Abstimmung teilnehmen, wenn einer ihrer Mitglied-
staaten sein Stimmrecht ausübt und umgekehrt.

(4) Die Versammlung tritt nach Einberufung durch den
Generaldirektor der WIPO alle zwei Jahre einmal zu einer
ordentlichen Tagung zusammen.

(5) Die Versammlung gibt sich eine Geschäftsordnung, in
der unter anderem die Einberufung außerordentlicher
Tagungen, die Voraussetzungen für die Beschlußfähigkeit und
vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Vertrags die Mehrheits-
erfordernisse für die verschiedenen Arten von Beschlüssen gere-
gelt sind.

Artikel 25

Das Internationale Büro

Das Internationale Büro der WIPO nimmt die Verwaltungsauf-
gaben im Rahmen dieses Vertrags wahr.

Artikel 26

Qualifikation als Vertragspartei

(1) Jeder Mitgliedstaat der WIPO kann Vertragspartei dieses
Vertrags werden.

(2) Die Versammlung kann beschließen, jede zwischenstaat-
liche Organisation als Vertragspartei zuzulassen, die erklärt, für
die durch diesen Vertrag geregelten Bereiche zuständig zu sein,
über diesbezügliche Vorschriften, die für alle ihre Mitglied-
staaten bindend sind, zu verfügen und in Übereinstimmung mit

ihrer Geschäftsordnung ordnungsgemäß ermächtigt worden zu
sein, Vertragspartei zu werden.

(3) Die Europäische Gemeinschaft, die auf der Diplomati-
schen Konferenz, auf der dieser Vertrag angenommen wurde,
die in Absatz 2 bezeichnete Erklärung abgegeben hat, kann
Vertragspartei dieses Vertrags werden.

Artikel 27

Rechte und Pflichten nach dem Vertrag

Sofern dieser Vertrag nicht ausdrücklich etwas anderes
bestimmt, gelten für jede Vertragspartei alle Rechte und
Pflichten nach diesem Vertrag.

Artikel 28

Unterzeichnung des Vertrags

Dieser Vertrag liegt bis zum 31. Dezember 1997 zur Un-
terzeichnung durch jeden Mitgliedstaat der WIPO und durch
die Europäische Gemeinschaft auf.

Artikel 29

Inkrafttreten des Vertrags

Dieser Vertrag tritt drei Monate nach Hinterlegung der dreißig-
sten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde beim Generaldirektor
der WIPO in Kraft.

Artikel 30

Inkrafttreten des Vertrags für eine Vertragspartei

Dieser Vertrag bindet

i) die dreißig Staaten im Sinne von Artikel 29 ab dem Tag, an
dem dieser Vertrag in Kraft getreten ist;

ii) jeden anderen Staat nach Ablauf von drei Monaten nach
Hinterlegung seiner Urkunde beim Generaldirektor der
WIPO;

iii) die Europäische Gemeinschaft nach Ablauf von drei
Monaten nach Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder
Beitrittsurkunde, wenn diese Urkunde nach Inkrafttreten
dieses Vertrags nach Artikel 29 hinterlegt worden ist, oder
drei Monate nach Inkrafttrreten dieses Vertrags, wenn die
Urkunde vor Inkrafttreten des Vertrags hinterlegt worden
ist;

iv) jede andere zwischenstaatliche Organisation, die als
Vertragspartei dieses Vertrags zugelassen wird, nach Ablauf
von drei Monaten nach Hinterlegung ihrer Beitrittsurkunde.

Artikel 31

Kündigung des Vertrags

Dieser Vertrag kann von jeder Vertragspartei durch eine an den
Generaldirektor der WIPO gerichtete Notifikation gekündigt
werden. Die Kündigung wird ein Jahr nach dem Tag wirksam,
an dem die Notifikation beim Generaldirektor der WIPO einge-
gangen ist.
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Artikel 32

Vertragsssprachen

(1) Dieser Vertrag wird in einer Urschrift in englischer,
arabischer, chinesischer, französischer, russischer und spani-
scher Sprache unterzeichnet, wobei jeder Wortlaut gleicher-
maßen verbindlich ist.

(2) Ein amtlicher Wortlaut in einer anderen als der in Absatz
1 genannten Sprachen wird durch den Generaldirektor der
WIPO auf Ersuchen einer interessierten Vertragspartei nach
Konsultation mit allen interessierten Vertragsparteien erstellt.

„Interessierte Vertragspartei“ im Sinne dieses Absatzes bedeutet
einen Mitgliedstaat der WIPO, dessen Amtssprache oder eine
von dessen Amtssprachen betroffen ist, sowie die Europäische
Gemeinschaft und jede andere zwischenstaatliche Organisation,
die Vertragspartei dieses Vertrags werden kann, wenn eine ihrer
Amtssprachen betroffen ist.

Artikel 33

Verwahrer

Verwahrer dieses Vertrags ist der Generaldirektor der WIPO.
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Vereinbarte Erklärungen

Zu Artikel 1

Artikel 1 Absatz 2 präzisiert das Verhältnis zwischen Rechten an Tonträgern im Sinne dieses Vertrags und
dem Urheberrecht an in Tonträgern verkörperten Werken. In Fällen, in denen sowohl die Zustimmung des
Urhebers eines in einen Tonträger eingefügten Werks als auch die Zustimmung des ausübenden Künstlers
oder Herstellers, der Rechte an dem Tonträger besitzt, erforderlich ist, wird das Erfordernis der Zustimmung
des Urhebers nicht deshalb hinfällig, weil auch die Zustimmung des ausübenden Künstlers oder Herstellers
erforderlich ist und umgekehrt.

Artikel 1 Absatz 2 hindert einen Vertragsstaat nicht daran, einem ausübenden Künstler oder Tonträgerher-
steller ausschließliche Rechte zu gewähren, die über die nach diesem Vertrag zu gewährenden Rechte
hinausgehen.

Zu Artikel 2 Buchstabe b)

Die Tonträgerdefinition in Artikel 2 Buchstabe b) läßt nicht darauf schließen, daß Rechte an einem
Tonträger durch ihre Einfügung in ein Filmwerk oder in ein anderes audiovisuelles Werk in irgendeiner
Weise beeinträchtigt werden.

Zu Artikel 2 Buchstabe e) und die Artikel 8, 9, 12 und 13

Die in diesen Artikeln im Zusammenhang mit dem Verbreitungs- und Vermietrecht verwendeten Ausdrücke
„Vervielfältigungsstücke“ und „Original und Vervielfältigungsstücke“ beziehen sich ausschließlich auf
Vervielfältigungsstücke, die als körperliche Gegenstände in Verkehr gebracht werden können.

Zu Artikel 3

Der Verweis in den Artikeln 5 Buchstabe a) und 16 Buchstabe a) Ziffer iv) des Rom-Abkommens auf
„Angehöriger eines anderen vertragschließenden Staates“ bezeichnet, wenn er sich auf diesen Vertrag
bezieht, im Hinblick auf eine zwischenstaatliche Organisation, die Partei dieses Vertrags ist, einen Angehö-
rigen, einer der Staaten, die Mitglieder dieser Organisation sind.

Zu Artikel 3 Absatz 2

Im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 bedeutet Festlegung die Fertigstellung des Master-Bands.

Zu den Artikeln 7, 11 und 16

Das in den Artikeln 7 und 11 niedergelegte Vervielfältigungsrecht mit den in Artikel 16 aufgeführten
zulässigen Ausnahmen findet in vollem Umfang im digitalen Bereich Anwendung, insbesondere auf die
Verwendung von Darbietungen und Tonträgern in digitaler Form. Die elektronische Speicherung einer
geschützten Darbietung oder eines geschützten Tonträgers in digitaler Form gilt als Vervielfältigung im
Sinne dieser Artikel.

Zu Artikel 15

Der Umfang der Sende- und Wiedergaberechte, die ausübende Künstler und Tonträgerhersteller im Zeitalter
der Digitaltechnik in Anspruch nehmen können, ist in Artikel 15 nicht vollständig geregelt. Die Delega-
tionen waren nicht in der Lage, einen Konsens über die verschiedenen Vorschläge zu den unter bestimmten
Voraussetzungen zu gewährenden Ausschließlichkeitsrechten oder zu Rechten, die ohne die Möglichkeit
eines Vorbehalts gewährt werden, herbeizuführen und haben diese Frage daher einer künftigen Regelung
vorbehalten.

Zu Artikel 15

Artikel 15 steht der Gewährung des Rechts nicht entgegen, das dieser Artikel den Interpreten der Volks-
kunst und den Tonträgerherstellern, die Volkskunst aufzeichnen, einräumt, wenn diese Tonträger nicht zu
gewerblichen Zwecken veröffentlicht worden sind.
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Zu Artikel 16

Die vereinbarte Erklärung zu Artikel 10 (Beschränkungen und Ausnahmen) des WIPO-Urheberrechtsver-
trags gilt mutatis mutandis ebenfalls für Artikel 16 (Beschränkungen und Ausnahmen) des WIPO-Vertrags
über Darbietungen und Tonträger.

Zu Artikel 19

Die vereinbarte Erklärung zu Artikel 12 (Pflichten in bezug auf Informationen für die Wahrnehmung der
Rechte) des WIPO-Urheberrechtsvertrags gilt mutatis mutandis ebenfalls für Artikel 19 (Pflichten in bezug
auf Informationen für die Wahrnehmung der Rechte) des WIPO-Vertrags über Darbietungen und Tonträger.
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